
Groß-Enzersdorf, am 08.07.2025 

An die Bürgermeisterin 
der Stadtgemeinde Groß-Enzersdorf 

Dringlichkeitsantrag: 
Ergänzung des Punktes 

„Sitzmöglichkeiten Busbahnhof Groß-Enzersdorf“ 
auf die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung vom 

08.07.2025 
gemäß § 46 Abs. 3 NÖGO 1973 

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Groß-Enzersdorf 
möge in seiner Sitzung am 08.07.2025 beschließen, … 
…dass der Punkt „Sitzmöglichkeiten Busbahnhof Groß-Enzersdorf“ dringlich 
auf die 

Tagesordnung der Gemeinderatssitzung vom 08.07.2025 ergänzt und 
inhaltlich entsprechend debattiert, sowie beschlossen wird. 

Sachverhalt/Ziele: 
Im Bereich des Busbahnhofes in Groß-Enzersdorf gibt es ausschließlich zwei Sitzbänke im 
Bereich der Spur wo der 26A der Wiener Linien hält. Im Bereich des Mittelstreifens wo 
vorwiegend die Busse des VORs halten gibt es überhaupt keine Sitzmöglichkeiten. Immer 
wieder werden Personen gesichtet, welche eine körperliche Einschränkung haben und 
keine Sitzmöglichkeiten im Bereich des Mittelstreifens vorfinden. Aus der Not heraus 
setzen sich die Personen entweder auf die Stiegen des Weinquartiers (sofern nicht 
geöffnet) oder versuchen sich an der zugehörigen Parkplatzmauer zu stützen.

In diesem Sinne sollten seitens der Stadtgemeide Sitzmöglichkeiten geschaffen werden, 
damit diese Personen die Wartezeiten auf den zu benützenden Bus bequemer und 
würdevoller warten können. Der finanzielle Aufwand für zwei bis drei Bänke in diesem 
Bereich ist überschaubar.

Begründung der Dringlichkeit: 
Personen mit einer körperlichen Einschränkung haben keine Möglichkeiten im Bereich des 
MIttelstreifens im Bereich des Busbahnhofes Groß-Enzersdorf eine angemessene 
Wartemöglichkeit in Anspruch zu nehmen

Antrag: 
Das  Kollegialorgan des Gemeinderates möge beschließen, dass die Ergänzung des 
Punktes auf die Tagesordnung durchgeführt wird und den Mandataren und 
Mandatarinnen aller Fraktionen die Möglichkeit gegeben wird in der Sache einen 
zielführenden Diskurs zu führen. 
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